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Alle Angaben erfolgen nach sorgfältiger Prüfung, 
jedoch ohne Gewähr für die Richtigkeit, Voll-
ständigkeit und Aktualität.

Weiterführende Informationen finden Sie unter 
wald.nrw/privatwald in dem umfassenden Rat-
geber „Startklar für den eigenen Wald“. Darüber 
hinaus können Sie sich auch direkt an die Mit-
arbeitenden von Wald und Holz NRW wenden.

Institutionen rund um den Wald

Rund um den Wald gibt es unterschiedliche 
Akteurinnen und Akteure, die Sie kennen sollten. 
Nachfolgend finden Sie die wichtigsten:

Der Landesbetrieb Wald und Holz 
Nordrhein-Westfalen – kurz: 
Wald und Holz NRW – berät 
und unterstützt Waldbesit- 

zende als forstlicher Dienst-
leister bei der Waldpflege und  

-bewirtschaftung. Als Forstbehörde überwacht 
Wald und Holz NRW zudem die Einhaltung 
rechtlicher Vorschriften in Bezug auf den Wald. 
Außerdem berät Wald und Holz NRW bei hoheit-
lichen Fragen (zum Beispiel Betretungsrecht, Wald-
umwandlung, forstlicher Wegebau).

Private Dienstleistungsunter-
nehmen und Forstsachver-
ständige bieten eine Vielzahl  
an Dienstleistungen rund um 
die Waldpflege und -bewirt-
schaftung an. Einige sind im 

Bundesverband Freiberuflicher 
Forstsachverständiger organisiert.

Untere Naturschutzbehörden 
der Kreise und kreisfreien 
Städte unterstützen bei viel-
fältigen naturschutzrechtlichen 

Fragestellungen wie zum Beispiel 
zu Artenschutzbestimmungen bei der Holzernte 
oder Eingriffen in Natur und Landschaft durch  
Baumaßnahmen.

Jagdbehörden der Kreise und 
kreisfreien Städte sind für das 
Jagdwesen (zum Beispiel Ab-
schussplangestaltung oder  

Abgrenzung von Jagdbezirken)  
	 in NRW zuständig. 

Forstpolitische Interessenvertretungen/ 
Verbände wie der Waldbauernverband NRW 
oder die Familienbetriebe Land und Forst setzen 

sich für die Interessen des privaten 
Waldbesitzes gegenüber Politik 

und Verwaltung ein.

Forstwirtschaftliche  
Zusammenschlüsse  

vereinen Waldbesitzende zur 
gemeinsamen Waldpflege und -bewirtschaftung, 
um wirtschaftliche, ökologische und soziale  
Vorteile zu erzielen.

Holzvermarktungsorganisationen 
bündeln das Holz ihrer Mit-
glieder (Forstwirtschaftliche 
Zusammenschlüsse), um ein 
entsprechendes Angebot für 

Holzkäuferinnen und Holzkäufer 
bereitzustellen und gute Konditionen für Wald-
besitzende zu erzielen.

Startklar für den  
eigenen Wald

Was Waldbesitzerinnen 
und Waldbesitzer in  
NRW wissen sollten

Landesbetrieb Wald und Holz
Nordrhein-Westfale n



Sehr geehrte Waldbesitzerinnen  
und Waldbesitzer,

Sie haben Wald geerbt oder sind durch den Kauf 
zum Waldbesitzenden geworden? 

Herzlichen Glückwunsch! Damit gehören Sie nun 
zu den rd. 152.000 Privatwaldbesitzenden in Nord-
rhein-Westfalen. Der Privatwaldanteil liegt hier mit 
63 % (von insgesamt ca. 953.000 Hektar Wald in 
NRW) so hoch wie in keinem anderen Bundesland. 

Wald erfüllt vielfältige Aufgaben und Funktionen 
für den Klimaschutz, als Lebensraum für Flora und 
Fauna, als Ort für Erholung, als Lieferant des nach-
wachsenden Rohstoffs Holz, als Arbeitsplatz und 
Einkommensquelle. Wald erbringt viele weitere 
wertvolle Leistungen für das Gemeinwohl wie 
zum Beispiel Sauerstoffproduktion, Luftfilterung 
und -kühlung, Wasserfilterung und Grundwasser-
speicherung.

Als Waldbesitzende haben Sie die besondere 
Chance, Verantwortung für die Natur und Umwelt 
zu übernehmen. Wir möchten Sie animieren, die 
Chance zu ergreifen, den Wald – im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen – nach Ihren Vor-
stellungen und Zielen zu gestalten und die damit 
verbundenen Herausforderungen anzugehen.

Dieses Faltblatt soll Ihnen einen ersten Überblick 
über die Potenziale, aber auch Pflichten für Sie als 
Waldbesitzende geben. Unter  wald.nrw/wald-
besitz-startklar finden Sie einen digitalen Ratgeber 
mit weiterführenden Informationen sowie 
vielen Links zu den Unterstützungsan-
geboten.

Ihre Försterinnen und Förster von  
Wald und Holz NRW

Verpflichtungen bei der Waldbewirtschaftung

Als Waldbesitzende haben Sie viele Möglichkeiten, 
aber auch Verpflichtungen. Hier ein erster Über-
blick, was Sie beachten müssen: 

	� �Waldbesitzende haben eine Verkehrs-
sicherungspflicht, insbesondere für atypische 
Gefahren im Wald (meist vom Menschen 
künstlich geschaffene Gefahren, zum Beispiel 
ungesicherte Holzpolter oder nicht gekenn-
zeichnete Forstschranken), aber auch für die 
Bäume an den Waldaußengrenzen hin zu Ver-
kehrswegen, Schienen, Schifffahrtswegen und 
bebauten Flächen.

	� �Kahlflächen und stark verlichtete Wald-
bestände müssen innerhalb von zwei Jahren 
wiederaufgeforstet werden.

	� �Kahlschläge auf mehr als zwei Hektar Wald-
fläche sind verboten bzw. genehmigungs-
pflichtig. In Schutzgebieten kann diese Grenze 
niedriger liegen.

	� �Eine Waldumwandlung in eine andere 
Nutzungsart (zum Beispiel Ackerland) ist  
genehmigungspflichtig. Genehmigungs-
behörde ist Wald und Holz NRW.

	� �Weihnachtsbaum- und Schmuckreisig-
kulturen bis 2 ha sind im Wald gestattet und 
Wald und Holz NRW anzuzeigen. Größere 
Kulturen bedürfen einer Waldumwandlungs-
genehmigung.

	� �Forstwirtschaftliche Wegebaumaßnahmen 
(Neubau, Ausbau und Instandsetzung) sind 
vor Beginn der Maßnahme Wald und Holz 
NRW anzuzeigen.

	� �Die Ablagerung von Erde, Aushub oder 
Mutterboden im Wald ist verboten.

	� �Das Entsorgen und Lagern von Abfällen 
im Wald, zum Beispiel Plastikmüll, Sperrmüll, 
Elektroschrott, Grünschnitt und Gartenabfälle, 
sowie die Nutzung des Waldes als Lager-
platz für zum Beispiel Baumaterialien oder 
Maschinen ist verboten.

	� �Als Waldbesitzende sind Sie verpflichtet,  
aktiv der Berufsgenossenschaft beizutreten.

	� �Wald verursacht laufende Kosten (und  
Erträge), daher müssen Sie für Ihre Wald-
flächen Steuern und Abgaben zahlen.

	� �Sofern Ihre Waldflächen keinen Eigenjagd-
bezirk bilden oder Teile eines Eigenjagd-
bezirkes sind, sind Sie automatisch Mitglied 
einer Jagdgenossenschaft.

Rechtliche Grundlagen

Die Gesellschaft hat vielfältige Interessen und stellt 
unterschiedliche Ansprüche an den Wald. Um all 
diesem gerecht zu werden, gibt es Regeln, die an 
unterschiedlichen Stellen niedergeschrieben sind. 
So ist der Wald Gegenstand von Gesetzen, darunter 
Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz NRW,  
Gemeinschaftswaldgesetz NRW, Bundesnatur-
schutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz NRW, 
Bundesjagdgesetz und Landesjagdgesetz NRW.


